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Zweite Satzung zur Änderung der fach-

spezifischen Studien- und Prüfungsord-

nung für den Masterstudiengang 

Digital Health 

an der Universität Potsdam 

 

Vom 7. Februar 2024 

 

Der Fakultätsrat der Digital Engineering Fakultät der 

Universität Potsdam hat auf der Grundlage der §§ 19 

Abs. 1, 22 Abs. 1-3 i.V.m. § 72 Abs. 2 Nr. 1 des 

Brandenburgischen Hochschulgesetzes (BbgHG) 

vom 28. April 2014 (GVBl.I/14, [Nr. 18]), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 23. September 2020 

(GVBl.I/20, [Nr. 26]), in Verbindung mit der Ver-

ordnung über die Gestaltung von Prüfungsordnun-

gen zur Gewährleistung der Gleichwertigkeit von 

Studium, Prüfungen und Abschlüssen (Hochschul-

prüfungsverordnung - HSPV) vom 4. März 2015 

(GVBl.II/15, [Nr. 12]), geändert durch Verordnung 

vom 7. Juli 2020 (GVBl.II/20, [Nr. 58]) und der Ver-

ordnung zur Regelung der Studienakkreditierung 

(Studienakkreditierungsverordnung - StudAkkV) 

vom 28. Oktober 2019 (GVBl.II/19, [Nr. 90]) und 

mit Art. 21 Abs. 2 Nr. 1 der Grundordnung der Uni-

versität Potsdam (GrundO) vom 17. Dezember 2009 

(AmBek. UP Nr. 4/2010 S. 60) in der Fassung der 

Siebten Satzung zur Änderung der Grundordnung 

der Universität Potsdam (GrundO) vom 14. Dezem-

ber 2022 (AmBek. UP Nr. 8/2023 S. 318) und § 1 

Abs. 2 der Neufassung der allgemeinen Studien- und 

Prüfungsordnung für die nicht lehramtsbezogenen 

Bachelor- und Masterstudiengänge an der Universi-

tät Potsdam vom 30. Januar 2013 (BAMA-O) (Am-

Bek. UP Nr. 3/2013 S. 35), zuletzt geändert am 18. 

Oktober 2023 (AmBek. UP Nr. 16/2023 S. 670), am 

7. Februar 2024 folgende Änderungssatzung be-

schlossen:1 

 

Artikel I 

 

Die fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung 

für den Masterstudiengang Digital Health an der 

Universität Potsdam vom 13. Dezember 2017 (Am-

Bek. UP Nr. 4/2018 S. 194) wird wie folgt geändert: 

 

1. Im Inhaltsverzeichnis wird nach den Worten 

„Dauer und Gliederung des Studiums“ folgendes an-

gefügt: „; Teilzeiteignung“. 

 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 2 und 3 wird jeweils die Wendung „Ab-

solventinnen und Absolventen“ durch die Wendung 

„Graduierte“ ersetzt. 

 

                                                        
1  Genehmigt durch den Präsidenten der Universität Potsdam 

am 26. März 2024. 

b) In Abs. 4 wird in Satz 1 die Wendung „Die Ab-

solventinnen und Absolventen des Masterstudien-

gangs“ durch die Wendung „Mit der Graduierung“ 

ersetzt und nach dem Wort „erhalten“ die Wendung 

„die Studierenden“ eingefügt. 

 

3. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Im Titel wird nach den Worten „Dauer und Glie-

derung des Studiums“ folgendes angefügt: „; Teil-

zeiteignung“. 

 

b) Nach Abs. 2 wird Folgendes angefügt: 

„(3) Der Masterstudiengang Digital Health ist für ein 

Teilzeitstudium geeignet. Ein Teilzeitstudium setzt 

die Beratung bei der Fachstudienberatung voraus mit 

dem Ziel, einen individuellen Studienplan zu erstel-

len. Ein Nachweis über die Beratung ist dem Antrag 

auf Teilzeitstudium nach § 3 der Ordnung zur Rege-

lung des Teilzeitstudiums an der Universität Pots-

dam (Teilzeitordnung) beizulegen. Im Übrigen gel-

ten die Bestimmungen der Teilzeitordnung.“. 

 

 

Artikel II 

 

Diese Satzung ist in den Amtlichen Bekanntmachun-

gen der Universität Potsdam zu veröffentlichen und 

tritt am 1. Oktober 2024 in Kraft. 

https://bravors.brandenburg.de/br2/sixcms/media.php/76/GVBl_II_90_2019.pdf

